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Zu diesem Plan gehören Sonderbauvorschriften 

und ein wegleitender Bebauungsplan 

Der ©emeinderat genehmigt 

diesen Baulinienplan und 

ermächtigt die Baudirektion If 

ihn öffentlich aufzulegen. 

Bern, den 27. APR. 1962 

Namens des Gemeinderates 
Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber: 

()Lot*,. * - 

Bern,den 29.3.I962 

Ve 

Stadtplanungsamt Bern 

j/ * 
' /p-yyfCs. ut 

Stadtplaner 
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Genehm igungs-Vermerke 

Auftage-A 3. Mai - 7.3um 62 Absch/uss des Einsprache Verfahrens • 1. N ov. 1962 

Erledigte Einsprachen: - 

Aufrechterhaltene Einsprachen•• 2 

Gemäss Art 10 AUF BVG nicht behandelte Einsprachen • - 

Nachträgliche Einsprachen gemäss Art 10 AUL BVG'- - 

Genehmigung durch den Gemeinderat•' Genehmigt vom Gemeinderat der Stadt Bern 

am r2. OKT. 1963 

Namens des Gemeinderates 
Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber: 

Genehmigt durch die Einwohnergemeinde Bern dm: 8.^2.^963 

mit: 20548 Ja Namens der Einwohnergemeinde Bern 

4438 Nein ger Stadtschreiden 

jOU<<SOL<C<SCXA 

Genehmigung durch den Regierungsrat: 

Vom Regiepungspate genehmigt, 
_ }nnsre 

1964 

unter Vorbehalt von Drittmannsrechten. 

BERN, den .1^.   

Im Namen des Regierungsrates 
Der Präsident: Der Aaat™chr.ib«; 

c J n 't 

Innere Enge 

Legende: 

Vom Reg. - Rat genehmigte Baulinien 

Vom Reg. - Rat genehmigte, heute aufzuhebende Baulinien 

Neue Baulinien 

Felderbezeichnung entsprechend den Sonderbauvorschriften 

Feldergrenzen 

Wirkungsbereich des Baulinienplanes u. der Sonderbauvorschriften 

Wirkungsbereich des Bebauungsplanes 



Gemeinde Bern Plan Nn 3903 

Bebauungsplan 

Mittelfeld 

. Regierungsrate genehmigt, 

<^inter Vorbehalt von Drittmannsrechten. 

BERN.den  fefo..1964. 

Im Namen des Regierungsrates 
Oer Präsident) Der St^atssctirdlber; 

/r% 

Nach Entwurf der Architekten H. und H.Chr Müller, Burg dor, 

33 
Ov p)TO| 

Genehmigt vom Gemeinderat der Stadt Bern 

am - 2. OKT. 1963 

Namens des Gemeinderates 
Der Stadtpräsident: Der Stadtschreiber: 

r» 

Bern, den 29. 3.1962 Stadtplanungsamt Bern 

Stadtplaner ä 

401 

!/e w/w 

ßenehrnigungs-Vermerke 

Auflage:. 19.5.- 7.6.02 Absch/uss des Einsprachei/erfahrens'-. 

Erledigte Einsprachen- 

Aufrechterhaltene Einsprachen: 2 

1.14.62 

Gemäss Art. 10 A ill BVG nicht behandelte Einsprachen • - 

Nachträgliche Einsprachen gemäss Art. 10 AUL Bl/G: - 

Genehmigung durch den Gemeinderat: 2. 0M\ -196s 

Genehmigt durch die Einwohnergemeinde Bern am: 6.12.63 

mit : 20548 Ja Namens der Einmhnergemeinde Bern 

4438 Nein ger Stadtschreiber: 

Genehmigung durch den Regierungsrat: 

Die Burgergemeinde Bern, als Eigentümerin der Parzelle H/1190 erklärt sich 
mit diesem Bebauungsplan einverstanden. 

Bern, de n S* T'p'éS Namens der Burgergemeinde Bern 
D7,9 -   fc-«^ L- - 

HAUPTEINGANG 
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Sonderbauvorschriften 

zum 

Baulinienplan Mittelfeld 

(Plan Nr. 3902 vom 29. März 1962) 

Art. 1. Wirkungsbereiche 

Der Baulinienplan und die Sonderbauvorschriften umfassen die 

Grundstücke 1190, 1373, 1374 und 1375, alle im Kreis II 

gelegen. Der Wirkungsbereich ist im Baulinienplan durch eine 

punktierte Linie dargestellt. Der Wirkungsbereich des 

Bebauungsplanes ist im Westen und Osten durch eine gestrichelte 

Linie begrenzt. 

Art. 2. Bauklassen 

Der "Bauklassenplan wird wie folgt abgeändert: 

- Ein Teil des Gebietes wird als Grünfläche im Sinne von 

Art. 34 der Bauordnung bezeichnet. 

- Im Feld A darf ein Hochhaus gemäss Art. 4 dieser Sonderbru- 

vorschriften erstellt werden. 

- Im Feld B dürfen Bauten bis zu 4 Geschossen erstellt werden. 

- Im Feld C bleibt wie bisher die Bauklasse II A massgebond. 

Art. 3. Bebauungsplan 

Für die Anordnung der Neubauten in den Feldern A und B ist der 

Bebauungsplan Nr. 3903 vom 29. März 1962 wegleitend. 

Art. 4• Hochhaus 

Das im Feld A zu erstellende Hochhaus darf 15 Geschösse mit •• 

zusätzlich einem Attikageschoss erhalten. Die obersJt^;ptçî^-àôi^.: 

des Attikageschosses darf die Höhenkote 613.40 nicht ■ 

schreiten; von dieser Höhenbeschränkung ausgenommen bleiben 

die erforderlichen Aufbauten für Lifte, Kamine und Ventilations- 

Züge. 

Bern, den 29. März 1962. Der städt. Baudirekjfcor I; 



Genehmigt vom Gemeinderat der Stadt Bern 

am . 2, OKT. 1953 

»mens des Gemeinderates 

Der Stadtpräfeident Der Stadtschreiber: 

Vom Regierungsrate genehmigt, 
unter Vorbehalt von Drittmannsrechten. 

B E R N, den .19M.. 

fm Namen des Regierungsrates 
Oer Präsidenti Der Staatsschreiber: 

V/Wv: 
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